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Manfred-Oechsle-Platz 1, 72762 Reutlingen 
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Im Januar 2023 hat ein Urteil des BGH eine neue Diskussion zur 

Frage der Festlegung der Vergütung  von Betriebsratsmitgliedern 

ausgelöst. Das Urteil verhält sich zur Frage der Strafbarkeit von 

Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft, wenn diese - gegen 

die gesetzlichen Regelungen des BetrVG verstoßend - überhöhte 

Vergütungen an freigestellte Betriebsratsmitglieder zahlt.  

 

Die Praxis reagierte  in vielen Fällen mit der Reduzierung von 

Betriebsratsvergütungen. Dies führte zu einigen arbeitsgerichtli-

chen Verfahren, in denen über die Festlegung der richtigen Vergü-

tung gestritten wird. Gleichzeitig nahm das BMAS die Entschei-

dung zum Anlass, über eine neue gesetzliche Regelung nachzu-

denken. Der Gesetzesentwurf (zweites Gesetz zur Änderung des 

Betriebsverfassungsgesetzes), welcher voraussichtlich im Frühjahr 

2024 verabschiedet wird, ergänzt die bisherigen gesetzlichen 

Regelungen.  

 

Kurzreferate erfahrener Experten aus den Verbänden mit einer 
anschließenden Podiumsdiskussion sollen Gelegenheit bieten, 
dieses Thema im Rahmen einer Ortstagung des Deutschen Ar-
beitsgerichtsverbandes umfassend zu erörtern. Die Tagung soll 
zugleich als Fortbildungsveranstaltung für die ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter dienen. Die Einladung erfolgt auch im 
Namen der Arbeitsgerichtsbarkeit Baden-Württemberg, von Süd-
westmetall, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der IG Metall, 
der DGB Rechtsschutz GmbH und der Anwaltsvereine Stuttgart 
und Tübingen. 

 

Beginn: 16.00 Uhr 
 
 
Begrüßung 
 
 Dr. Wiebke Robrecht,  
            Direktorin des Arbeitsgerichts Reutlingen 
 
Einführung  
 
 Dr. Betina Rieker 
 Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg 
 
Impulsreferate 
 

  Philipp Merkel, Leiter Referat Arbeitsrecht (Südwestmetall)  
    zu § 37 IV BetrVG n. F. 
 
  Dieter Stang, IG Metall Stuttgart  
    zu § 78 BetrVG n. F.   

 
 
Podiumsdiskussion 
 
 
Imbiss 
 
 
 
Ende gegen 19.00 Uhr 
 
  

Programm 

Eine Bescheinigung nach  
§ 15 FAO kann für 2 Stunden 
erteit werden. 


